
 
 

Protokollauszug 
aus der 

50. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 08.05.2019 

 
öffentlich 
Top 9.6 Wahl einer Schiedsperson für die Schiedsstelle Potsdam III und Wahl einer 

Schiedsperson für die Stellvertretung der Potsdamer Schiedsstellen I - V 
 
19/SVV/0414 
ungeändert beschlossen 

 
Auf die Einbringung der Vorlage wird verzichtet. 
 
Antrag zur Geschäftsordnung: 
Die Vorsitzende beantragt eine offene Wahl. 
 
Abstimmung: 
Die Durchführung einer offenen Wahl wird 
 
einstimmig angenommen. 
 
Die vorliegende Fassung wird zur offenen Abstimmung gestellt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Frau Nicol Schauksdat wird gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Schiedsstellengesetz i.V.m. § 40 
BbgKVerf als Schiedsfrau für die Schiedsstelle Potsdam III für die Dauer von 5 Jah-
ren gewählt. 

 
2. Frau Ulrike Lindner wird gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Schiedsstellengesetz i.V.m. § 40 BbgK-

Verf als Schiedsfrau für die Stellvertretung der Potsdamer Schiedsstellen I - V für die 
Dauer von 5 Jahren gewählt. 

 

 

1 von 2 in Zusammenstellung



 
 

   
  Seite: 1/1 

BESCHLUSS 
der 50. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 08.05.2019 

 
 
 Wahl einer Schiedsperson für die Schiedsstelle Potsdam III und Wahl einer Schiedsperson 

für die Stellvertretung der Potsdamer Schiedsstellen I - V 
Vorlage: 19/SVV/0414 

  
  

 
1. Frau Nicol Schauksdat wird gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Schiedsstellengesetz 

i.V.m. § 40 BbgKVerf als Schiedsfrau für die Schiedsstelle Potsdam III für die 
Dauer von 5 Jahren gewählt. 

 
2. Frau Ulrike Lindner wird gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Schiedsstellengesetz i.V.m. § 

40 BbgKVerf als Schiedsfrau für die Stellvertretung der Potsdamer 
Schiedsstellen I - V für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 

 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 45 Ja-Stimmen angenommen. 
 

 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden 3 Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 20. Mai 2019  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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